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Zitat aus dem Infoschreiben des Kantons:

Januar 15: Vernehmlassung  und Aufforderung zur Mitwirkung
Eingabefrist 25. April 2015

«Eingaben zur Verkabelung können noch nicht berücksichtigt werden»





1. SÜL





Die Begleitgruppe empfiehlt 
• das Planungsgebiet dem bisherigen Leitungsverlauf anzupassen
• Andern Gebieten sei diese Belastung nicht zumutbar
• Die Verkabelung der Reussquerung soll geprüft werden
• Eine Minderheit will diese Verkabelung verbindlich festlegen



Wo ist VSLR?







2. Richtplan - Anpassung

Zitat aus Richtplantext AG E 2.1 vom 20.9.2011:
Hochspannungsleitungen sind unterirdisch anzulegen, 

soweit dies technisch und ökologisch sinnvoll sowie finanziell tragbar ist 



Anträge
VSLR

• Mit der Gestaltung des 
Planungsgebietes für die 
380 kV-Leitung Niederwil-
Obfelden sollen 
Voraussetzungen 
geschaffen werden, damit 
ein landschaftsschonendes, 
ökologisch sinnvolles und 
finanziell tragbares 
Verkabelungstrassee 
projektiert werden kann. 

• Die Beurteilung der 
einzelnen Teilräume soll 
wiederholt werden. Dabei 
soll auf Technologie-
Neutralität geachtet werden.

• Das von der Begleitgruppe 
SÜL empfohlene 
Planungsgebiet (Teilräume 1 
und 2) sei um die Teilräume 
6 und 7 zu ergänzen (siehe 
Planskizze). 

• Die dadurch neu 
betroffenen Gemeinden sind 
zu informieren und zur 
Mitwirkung / Stellungnahme 
einzuladen



Begründung
• Das Planungsgebiet soll viele  Optionen bezüglich Leitungsführung und Übertragungstechnik offenhalten. Eine zu enge 

räumliche Festlegung des Planungsgebietes kann bereits Voraussetzungen schaffen, welche die Realisierung 
einer  landschaftsschonenden, ökologisch sinnvollen und finanziell tragbaren Erdverkabelung erschweren.

• Die Begleitgruppe SÜL hat einige zur Verfügung stehende Teilräume mit der Begründung ausgeschieden, dass eine 
Hochspannungs-Freileitung dort nachteilige Auswirkungen hätte. Die negativen Auswirkungen würden demzufolge den 
ausgewählten Teilräumen zugemutet.

• Unter den betroffenen Gemeinden würde dies wohl zu Widerstand und zu einer St. Florianspolitik führen.
• Eine erdverkabelte Hochspannungsleitung hat weniger nachteilige Auswirkungen und würde deshalb eher 

akzeptiert. Sie könnte deshalb in den dafür am besten geeigneten Räumen geplant und realisiert werden.
• Das von der Begleitgruppe SÜL empfohlene Planungsgebiet (Teilräume 1 und 2) mag zwar verschiedene 

Planungskorridore für eine Freileitung bieten, Raum für eine landschaftsschonende und kostengünstige Erdkabellösung 
erkennen wir dort jedoch nicht. Die dichte Bebauung (z. B. Oberebene Bremgarten) einerseits  sowie das grosse
zusammenhängende Waldgebiet des Wagenrains andererseits würde den Einsatz dieser Technik erschweren. In der 
vorgeschriebenen Interessenabwägung (Bewertungsschema) würde ein dort geplantes Verkabelungsprojekt gegenüber 
einem Freileitungsprojekt wohl unterliegen.

• Die Ergänzung des Planungsgebietes um den Teilraums 6 bietet dem gegenüber die Möglichkeit, eine allfällige 
Kabelvariante auf maximaler Länge (also von Wohlen bis nach Mühlau) entlang der bestehenden 
Erdgasleitung, die übrigens nur auf wenigen Metern Waldgebiete beeinträchtigt, zu führen. 

• Durch Teilraum 7 verläuft ein Teilstück der Leitung  Obfelden-Mettlen.  Diese Leitung quert rund 4 km südwestlich vom 
Unterwerk Obfelden die Reuss und damit auch das BLN-Objekt 1305 ‚Reusslandschaft‘.

• Die Begleitgruppe SÜL empfiehlt die Verkabelung der Reussquerung sowie Bündelung von parallel geführten 
bestehenden Leitungen zu prüfen. Dies wird dabei ausdrücklich als Auftrag für den weiteren Sachplanungsprozess 
festgehalten.

• Auch die konzeptionellen Ziel und Vorgaben des Sachplan Übertragungsleitungen (SÜL) vom 12.04.2001 verlangen die 
Freihaltung der BLN-Gebiete von Übertragungsfreileitungen. Dem ist seitens VSLR nichts hinzuzufügen.

• Für das Unterwerk Obfelden wird, aus Gründen der Versorgungssicherheit, eine zweiseitige Anspeisung gefordert.   
Diese Bedingung  kann mittels geeigneter Trasseeführung im Teilraum 7 erfüllt werden. 

• Wir schlagen deshalb ab Schoren/ Mühlau eine doppelte  Anspeisung des Unterwerks Obfelden auf zwei separaten 
Trassen  vor. Hierzu könnte,  parallel zur  bestehenden Freileitung, eine neue Leitung -vorzugsweise als Erdkabel –
erstellt werden. Auf dieser Verbindung ist nur ein (1) System notwendig, im Gegensatz zur Verbindung Niederwil -
Mettlen wo zwei (2) Systeme geführt werden.



Anträge VSLR

• Mit der Gestaltung des Planungsgebietes für die 380 kV-Leitung 
Niederwil-Obfelden sollen Voraussetzungen geschaffen werden, damit 
ein landschaftsschonendes, ökologisch sinnvolles und finanziell 
tragbares Verkabelungstrassee projektiert werden kann. 

• Die Beurteilung der einzelnen Teilräume soll wiederholt werden. Dabei 
soll auf Technologie-Neutralität geachtet werden.

• Das von der Begleitgruppe SÜL empfohlene Planungsgebiet (Teilräume 1 
und 2) sei um die Teilräume 6 und 7 zu ergänzen

• Die dadurch neu betroffenen Gemeinden sind zu informieren und zur 
Mitwirkung / Stellungnahme einzuladen


